
Schlußfolgerung, daß im Falle von 
Streitigkeiten aus derartigen Bezie
hungen der Gerichtsweg gegeben ist. 
Offenbar auf § 3 GVG gestützt, wird 
der dort enthaltene Grundsatz, daß 
zivilrechtliche Streitigkeiten durch 
die Gerichte zu entscheiden sind, auf 
den vorliegenden Komplex von Be
ziehungen angewandt. Bei der Ab
fassung des Rechtssatzes zur Ent
scheidung wurde jedoch nicht ge
prüft, ob diese generelle Regel des 
§ 3 GVG in Sachverhalten der behan
delten Art ebenfalls das Typische be
zeichnet.
§ 2 AWG-VO spricht schhechthin von 
„Betrieben“, ohne die Eigentums
form näher zu kennzeichnen. Dem
nach können auch Betriebe nicht- 
sozialistischer Eigentumsformen hin
sichtlich der bei ihnen beschäftigten 
Werktätigen Beziehungen zu einer 
AWG aufnehmen. Von dieser Mög
lichkeit wurde erkennbar in dem 
vom Obersten Gericht behandelten 
Sachverhalt Gebrauch gemacht. Je
doch wird diese Möglichkeit in der 
Praxis verhältnismäßig selten ein- 
treten. Vereinbarungen nach § 5 
AWG-VO werden vielmehr über
wiegend zwischen AWGs und sozia
listischen Betrieben, sozialistischen 
Genossenschaften, staatlichen Orga
nen, gesellschaftlichen Organisatio
nen und Betrieben mit staatlicher 
Beteiligung abgeschlossen. Kommt es 
über die materielle und finanzielle 
Unterstützung aus Beziehungen die
ser Art zum Streit, so liegt ein ver
mögensrechtlicher Streitfall vor, für 
den nach § 14 SVG-VO das Staat
liche Vertragsgericht zuständig ist, 
d. h., die Anrufung des Zivilgerichts 
ist unzulässig.
Das Oberste Gericht erwähnt zwar 
in den Gründen seiner Entscheidung 
§ 14 SVG-VO, lehnt seine Anwen
dung im konkreten Fall jedoch

Nach der Richtlinie für die Errich
tung und Tätigkeit der Gebraucht
waren-Verkaufsstellen im volkseige
nen Einzelhandel (HO) vom 7. Fe
bruar 1956 (Verfügungen und Mit
teilungen des Ministeriums für Han
del und Versorgung Nr. 5/56) und 
den dazu erlassenen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen übernimmt die 
HO den Ankauf und Verkauf von 
Gebrauchtwaren nach jeweiliger 
Vereinbarung auf Kommission (auf 
Rechnung des Auftraggebers) oder 
im eigenen Namen (auf eigene Rech
nung). Der Regelfall ist wohl der 
An- und Verkauf auf Rechnung des 
Auftraggebers. In der Praxis sind 
Zweifel entstanden, wie in diesen 
Fällen bei etwaigen Reklamationen 
des Käufers zu verfahren ist.
Mit dem die Gebrauchtware Anbie
tenden wird von der HO nach dem in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingun
gen angegebenen Muster ein Kom
missionsvertrag abgeschlossen. Da
nach übernimmt die HO die Ge
brauchtware zum kommissionswei
sen Verkauf für den Auftraggeber.

„schon deshalb“ ab, weil der Betrieb 
nicht zu den in dieser Bestimmung 
aufgezählten Betrieben gehört. Die 
Formulierung „schon deshalb“ könn
te zu der Auffassung veranlassen, es 
gäbe noch weitere Gründe, die § 14 
SVG-VO ausschließen, § 14 SVG-VO 
ist tatsächlich sehr weit gefaßt; un
ter dem Begriff „sonstige vermö
gensrechtliche Streitfälle“ versteht er 
wirtschafts-, zivil- und sogar arbeits
rechtliche Streitigkeiten (man denke 
nur an § 19 der VO über die Berech
nung des Durchschnittsverdienstes 
und über die Lohnzahlung vom 
21. Dezember 1961 - GBl. II S. 551).
Es mag im Einzelfall streitig sein, 
ob diese weite Zuständigkeitsrege
lung im Einklang mit der für sie ge
gebenen Begründung steht, daß alle 
diese Streitigkeiten „in unmittel
barem Zusammenhang mit der Pla
nung und Leitung der sozialistischen 
Wirtschaft stehen“ (vgl. Panzer, 
„Über die Zuständigkeit der Ge
richte und des Staatlichen Vertrags
gerichts“, NJ 1963 S. 747). Hier kann 
nicht ausführlicher auf dieses Pro
blem eingegangen werden. Der ge
genwärtige Rechtszustand ist jedoch 
so eindeutig, daß in den zivilrecht
lichen Beziehungen der AWG zu den 
angeschlossenen Betrieben der Aus
schluß des Gerichtswegs die Regel, 
seine Öffnung die Ausnahme ist. 
Deshalb hätte in dem Rechtssatz der 
eingangs genannten Entscheidung des 
Obersten Gerichts gesagt werden 
müssen, daß für Streitigkeiten aus 
solchen Vereinbarungen mit den im 
§14 SVG-VO genannten Betrieben 
in der Regel das Staatliche Vertrags
gericht, in den übrigen Fällen das 
Gericht zuständig ist.
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Dieser hat zu versichern, daß er 
Eigentümer der Ware ist bzw. über 
diese frei verfügen kann. Mit dem 
die Gebrauchtware kaufenden Kun
den wird dagegen kein schriftlicher 
Vertrag abgeschlossen; ihm wird 
vielmehr die Ware kurzerhand gegen 
Bezahlung ausgehändigt. Der Käu
fer kann — da ihm von der Ver
einbarung zwischen HO und Waren
eigentümer keine Mitteilung ge
macht, insbesondere nicht mitgeteilt 
wird, daß die HO lediglich im Auf
trag des Eigentümers handelt — nur 
die HO als seinen Vertragspartner 
ansehen. Dies entspricht auch der 
Rechtslage nach dem HGB, denn die 
HO handelt, wenn sie Gebraucht
waren für Rechnung eines anderen 
im eigenen Namen verkauft, ge
werbsmäßig. Es finden demnach die 
Vorschriften der §§ 383 ff. HGB über 
Kommissionsgeschäfte Anwendung, 
d. h., als Vertragspartner des Ge
bräu chtwarenverkäufers kann man
gels besonderer Abrede nur die HO 
gelten.
Diese Regelung birgt aber dann ge

wisse Gefahren in sich, wenn der 
Käufer berechtigte Reklamationen 
erhebt, d. h. Wandlung oder Minde
rung begehrt, und der Wareneigen
tümer mittellos und außerstande ist, 
den bereits erhaltenen Verkaufs
erlös zurückzuzahlen.
Ein allgemeiner Ausschluß der Re
klamationsmöglichkeiten bei Ge
brauchtwaren ist m. E. rechtlich nicht 
zulässig. § 461 BGB sieht nur für 
einen Verkauf in öffentlichen Ver
steigerungen vor, daß der Verkäufer 
Mängel der Sache nicht zu vertreten 
hat. Das durch die AO über die Be
handlung von Kundenreklamationen 
vom 20. Mai 1966 (GBl. II S. 386) für 
verbindlich erklärte Merkblatt 
„Kundenreklamationen im Einzel
handel“ legt lediglich fest, daß beim 
Kauf wertgeminderten Waren zu 
herabgesetzten Preisen solche Mängel 
nicht reklamiert werden können, für 
die die Preisherabsetzung erfolgte. 
Andere eine Reklamation beschrän
kende Bestimmungen bestehen m. W. 
nicht. Aus dem Merkblatt muß sogar 
geschlossen werden, daß auch bei Ge
brauchtwaren eine Reklamation mit 
Ausnahme der Mängel, die zur Preis
herabsetzung führten, zulässig ist. 
Eindeutig ist diese Regelung jedoch 
nicht, so daß eine Klarstellung not
wendig ist.
In die Richtlinie über die Ge- 
brauchtwaren-Verkaufsstellen sollte 
deshalb eine Vorschrift aufgenom
men werden, wie bei Kundenrekla
mationen zu verfahren ist, insbe
sondere an wen sich der kaufende 
Kunde zu halten hat. Ein Kaufver
trag über Gebrauchtwaren könnte in 
Anbetracht der nach dem BGB be
stehenden Vertragsfreiheit sehr wohl 
dergestalt abgeschlossen werden, daß 
die HO das Geschäft zwar im eige
nen Namen tätigt, der Käufer aber 
etwaige Reklamationen nur dem 
Wareneigentümer gegenüber geltend 
machen kann. Im Interesse der Klar
heit im Geschäftsleben muß aller
dings gefordert werden, daß diese 
Abweichung vom Grundsatz des § 383 
HGB bekanntgegeben wird.
Die HO, die den Gebrauchtwaren- 
handel in erster Linie im Interesse 
unserer Bürger betreibt, muß sich 
dagegen schützen, daß ihr durch die 
Reklamationen Nachteile erwachsen. 
Es sollte daher auch für den Ver
trag mit dem Käufer der Gebraucht
ware die Schriftform vorgesehen 
und festgelegt werden, daß der 
Kunde sich mit etwaigen Reklama
tionen nur an den Wareneigentümer 
wenden kann. Das schließt nicht aus, 
daß die HO im Rahmen ihres Kun
dendienstes den Kunden bei der 
Durchsetzung berechtigter Ansprüche 
zu unterstützen hat.
Das den Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen beigegebene Muster des 
Kommissionsvertrags sollte dahin 
ergänzt werden, daß der Wareneigen
tümer, obwohl der Kaufvertrag mit 
dem Kunden von der HO im eigenen 
Namen abgeschlossen wird, für et
waige Bemängelungen der Qualität 
der Ware allein aufzukommen hat. 
Der Eigentümer der Gebrauchtware 
muß außerdem die einwandfreie Be-
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